
Zur Veröffentlichung freigegebene Entscheidungen des OLG im Leitsatz - 2/24 

 
 
Leitsatz: 
 
Führt die ohne Einwilligung der Patientin vorgenommene Erweiterung der zahnärztlichen 
Behandlung zur Verletzung des Nervus lingualis, kann unter dem weiteren Gesichtspunkt der 
Genugtuung ein Schmerzensgeld von 10.000,00 EUR in Betracht kommen. 
 
OLG Naumburg, Urt vom 24.09.2024, 1 U 86/23; 
vorgehend LG Stendal, Urt vom 16.05.2023, 21 O 52/21 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leitsätze: 
 
1. Ist ein von einem hierauf spezialisierten Unternehmen zur Brauchwassergewinnung 
errichteter Brunnen funktionsuntauglich, weil er stark salzhaltiges Wasser fördert, so sind 
Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz nach §§ 634 Nr. 4, 636, 280, 281 BGB auch 
ohne Aufforderung zur Mangelbeseitigung begründet. 
 
2. In Abhängigkeit vom konkreten Vertragsinhalt stellt das Fortbestehen des nutzlosen 
Bauwerks u.U. keinen Schaden dar, so dass keine Verpflichtung zum Rückbau besteht. 
 
OLG Naumburg, Urt vom 16.05.2024, 2 U 79/23; 
vorgehend LG Halle, Urt vom 07.07.2023, 3 O 125/21 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leitsätze: 
 
1. Der Anspruch von Miterben gegen den (miterbenden) Erbschaftsbesitzer nach § 2027 BGB 
umfasst nicht Auskünfte über Vermögenswerte, welche durch lebzeitige Zuwendungen des 
Erblassers bereits vor dem Eintritt des Erbfalls weggefallen sind. 
 
2. Zu den Anforderungen an die Darlegung der tatsächlichen Grundlagen für einen Anspruch 
auf Auskunft nach §§ 2057 i. V. m. 2050 Abs. 2 BGB. 
 
OLG Naumburg, Urt vom 13.06.2024, 2 U 81/23; 
vorgehend LG Magdeburg, Urt vom 04.08.2023, 9 O 578/20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leitsätze: 
         Umwidmung Ententeich 
 
1. Wird ein sog. Abgrabungsgewässer (hier: der Ententeich) zur Ableitung von Mischwasser 
(Grund-, Regen- und Schmutzwasser) genutzt, wird es vom Begriff des Ingenieurbauwerks 
nach § 41 Nr. 2 HOAI 2013 erfasst. 
 
2. Beziehen sich ingenieurtechnische Planungen auf die Umwidmung und Umgestaltung des 
Teiches zu einem Zwischenspeicher für abfließendes Regenwasser, so ist ein Anspruch auf 
Abrechnung eines Umbauzuschlags nach §§ 44 Abs. 6 i.V.m. 6 Abs. 2 Satz 3 und Satz 4 HOAI 
2013 begründet. 
 
OLG Naumburg, Urt vom 16.05.2024, 2 U 96/23; 
vorgehend LG Magdeburg, Urt vom 05.10.2023, 9 O 675/23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Leitsätze: 
 
1. Zwar ist allgemein anerkannt, dass ein Rechtsmittel gegen die Aussetzung des Verfahrens 
im Hinblick auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Prozessgerichts in dieser Sache an den 
Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV nicht eröffnet ist. Wenn das 
aussetzende Gericht jedoch diesen Weg nicht wählt, sondern isoliert im Hinblick auf ein 
Vorabentscheidungsersuchen in einem vermeintlich gleichgelagerten Rechtsstreit eines 
anderen Gerichts die Aussetzung anordnet, gebietet es der in § 252 ZPO verankerte 
Justizgewährungsanspruch zum Schutze der Parteien, dass die Identität der Vorlagefrage 
überprüfbar ist. 
 
2. Das Rechtsmittel bleibt ohne Erfolg, wenn der Ausgang des Rechtsstreits maßgeblich davon 
abhängt, dass eine in die ausschließliche Kompetenz des Gerichtshofs zur Auslegung von 
Unionsrecht fallende rechtliche Annahme richtig ist, diese Rechtsfrage in einem parallelen 
Rechtsstreit dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung bereits vorgelegt worden, es vertretbar 
ist, dass das Prozessgericht nicht von einem acte claire ausgeht, und schließlich das 
Prozessgericht das ihm eingeräumte Ermessen unter Berücksichtigung aller für und wider die 
Aussetzung sprechenden Gesichtspunkte ausgeübt hat. 
 
OLG Naumburg, Bes vom 26.07.2024, 2 W 28/24; 
vorgehend LG Magdeburg, Bes vom 27.03.2024, 10 O 1034/23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leitsätze: 
 
1. Die Ungewissheit, ob sämtliche in Betracht kommende gesetzliche Erben der 2. Erbordnung 
die Erbschaft wirksam ausgeschlagen haben und ob für diesen Fall gesetzliche Erben der 
3. Erbordnung ausfindig gemacht werden können, rechtfertigt die (erneute) Anordnung einer 
Nachlasspflegschaft. 
 
2. Ein im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung einer übergeordneten 
Erbengemeinschaft, d.h. einer Erbengemeinschaft, an welcher der Erblasser als Miterbe 
beteiligt war, stehender Anspruch auf Mitwirkung an einer Teilungsversteigerung ist ein gegen 
den Nachlass gerichteter Anspruch i.S.v. § 1961 BGB. 
 
OLG Naumburg, Bes vom 08.08.2024, 2 Wx 55/22; 
vorgehend AG Dessau-Roßlau, Bes vom 18.08.2022, 8 VI 499/14 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leitsätze: 
 
1. Nach der gegenüber §§ 22 und 24 KostO vom Gesetzgeber mit § 52 Abs. 1 GNotKG 
vorgenommenen Neuregelung der Bewertungsvorschriften kommt es für den Wert einer 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (hier: im Zusammenhang mit einer unterirdisch 
verlegten Ferngasleitung) ausschließlich auf den Wert der Dienstbarkeit für den Berechtigten 
nach objektiven Kriterien an. Eine Orientierung der Wertermittlung am Betrag einer einmaligen 
Gesamtentschädigung für den Belasteten ist ausgeschlossen. 
 
2. Der Betrag der Gesamtentschädigung bietet regelmäßig auch keinen Anhaltspunkt für die 
Ermittlung des Jahreswerts i.S.v. § 52 Abs. 3 und Abs. 5 GNotKG. 
 
3. Ist auf den Ersatzwert nach § 52 Abs. 5 GNotKG abzustellen, so ist lediglich die 
Grundstücksteilfläche zu berücksichtigen, welche die Nutzungen gewährt, also der 
unmittelbare Ausübungsbereich der Dienstbarkeit. 
 
OLG Naumburg, Bes vom 18.09.2024, 2 Wx 5/24 



Leitsätze: 
 
1. Der bloße Nachweis der Authentifizierung eines Zahlungsvorganges durch Verwendung von 
PIN und TAN genügt nicht für die unwiderlegliche Vermutung, der Zahler habe selbst die 
Zahlung autorisiert oder für sie nach § 675v BGB einzustehen. § 675w Satz 3 BGB erfordert 
vielmehr die Berücksichtigung der Gesamtumstände des Einzelfalls im Rahmen richterlicher 
Beweiswürdigung gemäß § 286 ZPO. 
 
2. Die Autorisierung eines Zahlungsvorganges nach § 675j Abs. 1 Satz 1 BGB muss 
tatsächlich vom Zahler stammen. Die Erklärung eines nicht vertretungsberechtigten Dritten 
kann dem Zahler nicht nach Rechtsscheingrundsätzen zugerechnet werden. 
 
3. Die telefonische Weitergabe von im manuellen Chip-TAN-Verfahren generierten TANs an 
einen vermeintlichen Mitarbeiter des Zahlungsdienstleisters begründet regelmäßig den 
Vorwurf einer grob fahrlässigen Verletzung der Geheimhaltungspflichten § 675l Abs. 1 Satz 1 
BGB. Dass der Zahlungsdienstnutzer zuvor nur das optische Chip-TAN-Verfahren genutzt hat 
und der Anruf unter der Telefonnummer des Zahlungsdienstleisters erfolgt, entlastet den 
Zahlungsdienstnutzer nicht. 
 
4. Der Haftungsausschluss nach § 675v Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BGB greift nur, wenn der 
Zahlungsdienstleiser bei dem konkreten Zahlungsvorgang keine starke 
Kundenauthentifizierung verlangt hat. Die Haftungsverlagerung nach § 675v Abs. 4 Satz 1 Nr. 
1 BGB setzt voraus, dass bei dem konkreten Zahlungsvorgang keine starke 
Kundenauthentifizierung verlangt wurde (im Anschluss an: Hanseatisches Oberlandesgericht 
in Bremen, Beschluss vom 15. April 2024 – 1 U 47/23, Rn. 32, juris). 
 
5. Hat der Zahlungsdienstleister bei vorangegangenen Anmeldungen im Online-Banking 
pflichtwidrig keine starke Kundenauthentifizierung verlangt, so kann dies sich ein 
anspruchsminderndes Mitverschulden nach § 254 BGB begründen. 
 
OLG Naumburg, Urt vom 22.05.2024, 5 U 11/24; 
vorgehend LG Halle, Urt vom 22.04.2024, 4 O 187/23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leitsätze: 
 
1. Zur Haftung des Fahrzeugherstellers eines Wohnmobils – hier Firma Stellantis – auf kleinen 
Schadensersatz bzw. Differenzschaden gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 6 Abs. 1, 27 Abs. 
1 EG-FGV, Art. 5 VO Nr. 715/2007/EG bzw. Art. 18, 26 RL Nr. 2007/46/EG. 
 
2. Bei Wohnmobilen kann der Nutzungsersatz auf die voraussichtliche Gesamtnutzungsdauer 
und nicht auf die voraussichtliche Gesamtfahrleistung zu berechnen sein. 
 
OLG Naumburg, Urt vom 06.05.2024, 12 U 115/23; 
vorgehend LG Dessau-Roßlau, Urt vom 21.07.2023, 2 O 578/22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



Leitsatz: 
 
Beim Ankauf eines gebrauchten Kraftfahrzeuges durch einen gewerblichen Autohändler von 
einem privaten Verkäufer trifft den Händler jedenfalls dann eine Pflicht zur näheren eigenen 
Untersuchung, wenn er die nach Mitteilung des Verkäufers behobene Vorschädigung des 
Fahrzeuges kennt, das er weiter zu veräußern beabsichtigt. 
 
OLG Naumburg, Urt vom 13.05.2024, 12 U 164/23; 
vorgehend LG Dessau-Roßlau, Urt vom 20.11.2023, 4 O 88/23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leitsatz: 
 
Zu Wirksamkeit, Auslegung und Wirkungen einer grundbuchlichen Verfügungsbeschränkung 
nach altem Recht gemäß Art. 168 EGBGB durch Kroppenstedter Reithufe. 
 
OLG Naumburg, Bes vom 09.08.2024, 12 Wx 10/24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leitsatz: 
 
Der eingetragene Eigentümer ist nicht beschwert und die Beschwerde daher unzulässig, wenn 
das Grundbuchamt seinen Antrag auf Berichtigung der Wirtschaftsart im Bestandsverzeichnis 
des Grundbuchs zurückweist. 
 
OLG Naumburg, Bes vom 22.04.2024, 12 Wx 24/24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Leitsatz: 
 
Zinsen oder Säumniszuschläge, die in dem Vollstreckungstitel als Nebenforderungen 
ausgewiesen sind, können – bei noch bestehender Hauptforderung – nicht in kapitalisierter 
Form der Hauptforderung hinzugerechnet und als Betrag der Hypothek in das Grundbuch 
eingetragen werden. 
 
OLG Naumburg, Bes vom 15.07.2024, 12 Wx 37/24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leitsätze: 
 
1. Wenn in der Form des § 29 GBO nachgewiesen ist, dass der Vorteil für das herrschende 
Grundstück einer Grunddienstbarkeit nachträglich weggefallen ist, kann diese im Grundbuch 
gemäß § 22 GBO zu löschen sein. 
 
2. Allein der Umstand der Erreichbarkeit des Grundstücks über einen öffentlichen Weg lässt 
den Vorteil nicht entfallen. 
 
OLG Naumburg, Bes vom 05.09.2024, 12 Wx 39/24 
 
 
 
 

*** 


